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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Wie gut hat das Krisenmanagement der Bundesverwaltung während der Covid-19-
Pandemie funktioniert? Mit dieser Frage beschäftigte sich die BK in zwei Berichten, die
zwei verschiedene Phasen «der grössten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise
seit dem Zweiten Weltkrieg» für die Schweiz beleuchteten, wie der erste Bericht der
Bundeskanzlei zum Krisenmanagement in der Exekutive einleitete. Der erste Bericht
behandelte die Monate Februar bis August 2020; der zweite Bericht die Monate August
2020 bis Oktober 2021.  
Der erste Bericht lag am 11. Dezember 2020 vor und beschrieb folgende Ausgangslage:
Am 28. Februar hatte der Bundesrat aufgrund der raschen Verbreitung des Coronavirus
gestützt auf das Epidemiengesetz die besondere und am 16. März die ausserordentliche
Lage verkündet. Das öffentliche Leben wurde in der Folge stark eingeschränkt und «das
Krisenmanagement der Bundesverwaltung lief auf Hochtouren». Mehr als 20
Krisenstäbe und Task-Forces waren laut Bericht aktiv und Bundesrat, Departemente
und Bundeskanzlei wurden sehr stark in Anspruch genommen. Ab dem 27. April 2020
wurden die verhängten Massnahmen wieder schrittweise gelockert und am 19. Juni
2020 kehrte die Schweiz in die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz zurück, womit
sich die Krisenbewältigung vermehrt wieder vom Bund auf die Kantone verlagerte.
Bereits am 20. Mai 2020, also noch während der ausserordentlichen Lage, hatte der
Bundesrat die BK beauftragt, einen Bericht zum Krisenmanagement zu verfassen und
daraus bis Ende 2020 Empfehlungen herzuleiten. 
Dieser Bericht stützte sich auf Befragungen von Mitarbeitenden in Bundes- und
Kantonsverwaltungen, auf Interviews wichtiger Akteurinnen und Akteure aus Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft und auf Dokumentenanalysen. Im Grossen und Ganzen
zogen die Verfasserinnen und Verfasser des Berichtes einen positiven Schluss bezüglich
des Krisenmanagements in der Exekutive: Die Bundesverwaltung habe mehrheitlich
«effektiv gearbeitet». Allerdings wurde auf Mängel in der Effizienz des
Krisenmanagements hingewiesen. Konkret beleuchtete der Bericht fünf
Themenbereiche, zu denen konkrete Empfehlungen formuliert wurden: 
Das erste Themenfeld umfasste die Zusammenarbeit mit den Kantonen, die zwar gut
funktioniert habe, bei der aber Unklarheit hinsichtlich Zuständigkeiten und
Informationsaustausch bestehe. Hier brauche es klar definierte Kontaktstellen und
geregelte Informationsprozesse. Die Kantone müssten zudem angehört und informiert
werden, bevor der Bundesrat eine Entscheidung fälle und bevor die Medien die
entsprechenden Informationen erhalten. Beim Übergang von der ausserordentlichen in
die besondere Lage müsse zudem die Koordination zwischen Bund und Kantonen
verstärkt werden. 
Der zweite Themenbereich behandelte die Entscheidungsgrundlagen und
Notverordnungen – im Bericht als «Produkte» bezeichnet. Diese seien von guter
Qualität gewesen, allerdings hätten sich die Kantone präzisere Erläuterungen zu den
Verordnungen gewünscht. Schlecht funktioniert habe das Daten- und
Informationsmanagement, weil sich die verschiedenen Informationsübermittlungs- und
-aufbereitungssysteme als wenig kompatibel erwiesen hätten. 
Zwar seien die rechtlichen Grundlagen und Krisenpläne – Gegenstand des dritten
Themenfeldes – vorhanden und klar gewesen und hätten eine «situationsgerechte
Reaktion» erlaubt. Zu wenig vorbereitet sei man jedoch auf die Planung, Beschaffung,
Finanzierung und Lagerhaltung kritischen Materials (z.B. medizinischer Güter) gewesen.
Zudem habe es an Regeln für die Zusammensetzung und Koordination von Krisenstäben
gefehlt. Das Bundespersonal müsse künftig besser auf Krisen vorbereitet und für einen
flexibleren Kriseneinsatz geschult werden. 
Im vierten Themenfeld sei der Einbezug von externen Akteurinnen und Akteuren – etwa
aus Wissenschaft oder Wirtschaft – «in ausreichendem Masse» erfolgt, so der Bericht.
Allerdings habe dieser wenig systematisch und teilweise zu spät stattgefunden. Die
entsprechenden, bereits existierenden Netzwerke sollten deshalb ausgebaut werden,
empfahl der Bericht. 
Das fünfte Themenfeld war der Kommunikation gewidmet. Dank seiner «durchwegs als
positiv und vertrauensbildend bewerteten» externen Kommunikation sei der Bundesrat
«als kohärent agierendes Gremium wahrgenommen» worden, so der Bericht. Die
verwaltungsinterne Kommunikation sei hingegen bei den Befragungen als nicht
rechtzeitig und unpräzis kritisiert worden. Hier brauche es eine Verbesserung der

BERICHT
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Informationswege. 

In einer Medienmitteilung wies der Bundesrat darauf hin, dass beim Verfassen des
Berichts nicht absehbar gewesen sei, dass nach der ersten Pandemiewelle noch eine
«schwierigere zweite» Welle folgen würde. Der Bericht werde entsprechend genutzt,
um das aktuelle, dieser ersten Welle folgenden Krisenmanagement zu verbessern und
um einige Empfehlungen rasch umzusetzen. Im zweiten Bericht sei dann zu
untersuchen, weshalb das Krisenmanagement, das sich in der ersten Welle bewährt
habe, «mit der zweiten Welle in viel grössere Schwierigkeiten geriet». 1

Der zweite Bericht der Bundeskanzlei zur «Auswertung des Krisenmanagements der
Bundesverwaltung in der Covid-19-Pandemie», der am 22. Juni 2022 vorgelegt wurde,
beleuchtete die zweite Phase der Covid-19-Krise von August 2020 bis Oktober 2021. Die
Evaluation habe sich auf die Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Wissenschaft
und mit anderen Ländern konzentriert, so der Bericht. Wie schon für den ersten
Bericht waren erneut verschiedene Akteurinnen und Akteure online befragt und
interviewt worden. Darüber hinaus wurden ein Bericht über einen internationalen
Vergleich wissenschaftlicher Politikberatung und bereits bestehende Evaluationen
beigezogen, sowie Themenworkshops zu spezifischen Fragen durchgeführt. Aus diesen
verschiedenen Grundlagen gehe insgesamt hervor, dass das Krisenmanagement zu
Beginn der zweiten untersuchten Phase, also im Herbst und Winter 2020 von den
Befragten wesentlich kritischer beurteilt wurde als in den nachfolgenden
Zeitabschnitten (Frühling bis Herbst 2021). Die verschiedenen Erkenntnisse wurden im
Bericht in neun Handlungsfelder unterteilt, in denen Handlungsbedarf bestehe, dem
mit insgesamt 13 Empfehlungen nachgegangen werden soll.  
Handlungsfeld 1 betraf die Krisenorganisation der Bundesverwaltung selber. In einer
«komplexen Krise» brauche es mehr interdepartementale Zusammenarbeit, um eine
ganzheitliche Übersicht behalten zu können, so der Bericht. Es seien entsprechende
Gefässe zu schaffen und auf strategischer Ebene zu bestimmen, wer welche Aufgaben
und Verantwortlichkeiten übernehmen soll. Auf operativer Ebene soll geregelt werden,
wie das Krisenmanagement zwischen Departementen organisiert und koordiniert
werden soll. Der Bericht forderte, dass das VBS und die BK federführend
entsprechende Vorschläge ausarbeiten. 
Handlungsfeld 2 fasste die Probleme bei der Koordination zwischen Bund und
subnationalen Behörden zusammen. Eine verbesserte Koordination brauche es laut
Bericht insbesondere beim Wechsel von der ausserordentlichen Lage – hier ist der
Bund für das Krisenmanagement verantwortlich – zur besonderen Lage – hier stehen
die Kantone stärker in der Verantwortung. Auch in der ausserordentlichen Lage muss
der Bund die Kantone freilich vor dem Beschluss einer (Not-)Verordnung anhören. Im
Gegensatz zu den medialen Diskussionen, in denen die «Krisentauglichkeit des
Föderalismus» in Frage gestellt worden seien, würden die Befragungsdaten des
Berichts eher darauf hindeuten, dass der Föderalismus die Prozesse zwar verlangsamt
habe, «aber am Ende zu besseren und adäquateren Lösungen» geführt habe. Trotzdem
müssten die Kantone künftig besser ins Krisenmanagement einbezogen werden, indem
etwa auch der Informationsfluss zwischen den föderalen Ebenen verbessert werde. Der
Bericht empfahl, weitere Massnahmen in diesem Handlungsfeld auch auf der Basis des
Berichts der KdK zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen während der Krise
auszuarbeiten.
In Handlungsfeld 3 wurde die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit der
Wissenschaft problematisiert. Insgesamt habe die Pandemie die Bedeutung des
Einbezugs wissenschaftlicher Expertise deutlich aufgezeigt. Diese müsse künftig besser
und systematischer organisiert werden. Ständige wissenschaftliche Beiräte, die in
anderen Ländern etabliert seien, seien in der Schweiz eher selten. Auch die Covid-
Task-Force, sei auf Initiative der Wissenschaft Ende März 2020 lediglich als Ad-hoc-
Beratungsgruppe gegründet worden. Wissenschaftliche Beratung sei aber nicht nur
durch diese «Science Task Force» angeboten worden, sondern auch mittels bereits
bestehender Strukturen (z.B. in Form von ausserparlamentarischen Kommissionen, wie
etwa der Eidgenössischen Kommission für Impffragen). In seiner Empfehlung wies der
Bericht zudem auf ein Postulat von Matthias Michel (fdp, ZG; Po. 20.3280) hin, das
einen Massnahmenkatalog zum besseren und präventiven Einbezug der Wissenschaft in
Krisensituationen fordert. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bundesverwaltung und Parlament während der Krise
war Gegenstand von Handlungsfeld 4. Die Befragten seien in der übergrossen Mehrheit
der Meinung, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert habe. Problematisch sei aber
die Arbeitsbelastung gewesen. Für das Parlament sei diese deshalb hoch gewesen, weil
zwischen den Sessionen keine dringlichen Bundesgesetze verabschiedet werden

BERICHT
DATUM: 22.06.2022
MARC BÜHLMANN
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konnten und deshalb während der Sessionen mit diesen zusätzlichen Traktanden noch
mehr Geschäfte zu behandeln gewesen seien als normal. Die Verwaltung wiederum
musste eine sehr hohe Zahl an Vorstössen (insbesondere Fragen und Interpellationen)
beantworten, «in denen oft dieselben oder sehr ähnliche Fragen gestellt wurden». Aber
auch die verlangte höhere Präsenz bei Kommissionssitzungen habe das aufgrund der
Krise bereits stark geforderte Bundespersonal zusätzlich belastet. Es müsse deshalb
dafür gesorgt werden, dass Parlamentsmitglieder informiert würden, ohne dass diese
mit Vorstössen operieren müssten. 
Handlungsfeld 5 beschrieb die internationale Zusammenarbeit der Bundesverwaltung.
Diese sei grundsätzlich als positiv empfunden worden, fasste der Bericht zusammen.
Das Krisenmanagement habe stark von internationalen Austausch- und
Informationsplattformen profitiert. Die Schweiz müsse trotz schwieriger Beziehung mit
der EU darauf achten, weiterhin Zugang zu diesen Informationsgrundlagen zu erhalten.
Empfohlen wurde hier eine Bestandsaufnahme von internationalen
Informationsplattformen, die für ein effektives Krisenmanagement als notwendig
erachtet würden.
In Handlungsfeld 6 wurden die personellen Ressourcen für das interne
Krisenmanagement diskutiert. Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen
(Epidemiengesetz, Influenza-Pandemieplan Schweiz, Verordnung des Bundesstabes
Bevölkerungsschutz, Weisungen über die Sicherheitspolitische Führung des
Bundesrates, Weisungen über das Krisenmanagement in der Bundesverwaltung)
müssten revidiert werden und das «Wissensmanagement», das die Erinnerung an die
Lehren aus der Krise wach halten könne, müsse gestärkt werden. Zudem müssten
Konsultationen der verschiedenen involvierten Akteure mit Hilfe von Digitalisierung
vereinfacht werden, damit sie dem Tempo einer Krise gerecht würden. 
Handlungsfeld 7 war Personalfragen im Sinne der zusätzlichen Belastung während der
Krise gewidmet. Diese Belastung sei sehr ungleich verteilt gewesen. Bei den
federführenden Departementen und im BAG habe der Arbeitsaufwand während der
Krise «markant zugenommen», während in anderen Ämtern aufgrund der
Schutzmassnahmen die Arbeit eher geruht habe. Als problematisch wurde beurteilt,
dass keine rasche Personalaufstockung für die stark belasteten Amtsstellen möglich
gewesen war. In Zukunft müsse die «Durchhaltefähigkeit der Bundesverwaltung» durch
einen temporären Austausch von Personalressourcen zwischen verschiedenen Ämtern
geregelt und verbessert werden. 
In Handlungsfeld 8 wurde das Datenmanagement untersucht. Die unterschiedlichen IT-
Systeme und Datenformate in den Kantonen und auf Bundesebene seien eine
Herausforderung gewesen, urteilte der Bericht. Gefordert wurde entsprechend eine
Standardisierung des Datenaustausches auf nationaler Ebene. Die geplante Revision des
Epidemiengesetzes solle «zur Verwendung einheitlicher, international anerkannter
Standards für den digitalen Informationsaustausch zu übertragbaren Krankheiten»
verpflichten, so die entsprechende Empfehlung. 
Handlungsfeld 9 schliesslich widmete sich der Kommunikation während der Krise.
Mehr als zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, die Kommunikation mit den
Medien und der Bevölkerung habe gut funktioniert. Allerdings seien behördliche
Informationen zu wenig über soziale Medien verbreitet worden und hätten die
fremdsprachige Bevölkerung zu wenig gut erreicht. Dies müsse verbessert werden, so
die darauf aufbauende Empfehlung. 
Der Bericht kam zudem zum Schuss, dass es auf strategischer Ebene Grundlagen für
eine bessere Antizipation von Krisen brauche. Dies könne durch einen
systematischeren Einbezug von Fachpersonen aus Wissenschaft und Verwaltung
verbessert werden. Auch die internationale Zusammenarbeit würde helfen, frühzeitig
vor Krisen zu warnen und Szenarien für Krisenentwicklungen zu erarbeiten, mit denen
man sich adäquater vorbereiten könne.

Der Bundesrat nahm Kenntnis vom Bericht und leitete die Empfehlungen laut einer
Medienmitteilung an die Departemente und die BK zur Planung deren Umsetzung
weiter. 2
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Regierungspolitik

In einem Bericht über die amtliche Informationstätigkeit in Krisenlagen kam die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) zum Schluss, dass Bundesrat und
Bundesverwaltung die Information in Krisensituationen nicht oder nur mit Mühe
beherrschten. Vor allem bei departementsübergreifenden Problemen seien Personen
und Organisationsstruktur überfordert, und die Früherkennung von Themen mit
informationspolitischer Brisanz funktioniere schlecht. Die GPK hatte die behördliche
Information in drei konkreten Fällen untersuchen lassen: die Reaktion auf ein vom US-
Senator D'Amato veranstaltetes Hearing zu einem Abkommen der Schweiz mit Polen aus
dem Jahre 1949 bezüglich nachrichtenloser jüdischer Guthaben, den Fall des der
Korruption verdächtigten Generalstabsobersten Nyffenegger und die Mutmassungen
über die Übertragbarkeit des sogenannten Rinderwahnsinns auf den Menschen.

Um die Informationstätigkeit zu verbessern, reichte die GPK eine parlamentarische
Initiative für ein Bundesratssprecheramt ein, das gegenüber den
Informationsbeauftragten der Departemente weisungsberechtigt wäre (97.429). Da es
namentlich auch die Aufgabe dieser Stelle wäre, Informationsflüsse innerhalb der
Bundesverwaltung zu öffnen, könnte sie zudem als informationspolitisches
Frühwarnsystem für den Bundesrat wirken. Eine weitere Aufgabe würde darin bestehen,
den Bundesrat informationspolitisch zu beraten und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Die GPK anerkennt in ihrem Bericht, dass diese letzte Aufgabe heute in Ansätzen
bereits von Vizebundeskanzler Casanova wahrgenommen wird; sie müsste ihrer
Meinung nach aber klarer umrissen und der Posten mit mehr Kompetenzen ausgestattet
werden. Mit einer Motion (97.3384) verlangte die GPK ausserdem bis Ende 1998 die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung. 3

BERICHT
DATUM: 29.05.1997
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Organisation

Seit 1996 arbeiten einige Ämter der Bundesverwaltung gemäss dem Konzept „Führen
mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“. Im Berichtsjahr legte der Bundesrat
dem Parlament einen Evaluationsbericht dazu zur Kenntnisnahme vor. Er stellte darin
fest, dass sich dieses Prinzip bewährt habe und schrittweise auf weitere Bundesstellen
ausgedehnt werden soll. 4

BERICHT
DATUM: 19.12.2001
HANS HIRTER

Auf Antrag ihrer GPK nahmen beide Parlamentskammern den im Vorjahr
veröffentlichten Evaluationsbericht des Bundesrates über das Konzept „Führen mit
Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“ zur Kenntnis. Zudem überwiesen sie eine
Motion der beiden GPK, welche den Bundesrat auffordert, Gesetzesänderungen
vorzuschlagen (namentlich beim Finanzhaushaltgesetz und beim Regierungs- und
Organisationsgesetz), welche dem Parlament erlauben, auch bei diesem
Führungskonzept seine Steuerungs- und Kontrollfunktion wahrzunehmen (02.3381). 5

BERICHT
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Die GPK-SR veröffentlichte einen Bericht über den Beizug von externen Experten und
Beratern durch die Bundesverwaltung. Sie machte darin Angaben zu deren Anzahl und
Kosten sowie über die Modalitäten der Ausschreibung dieser Mandate. In seiner
Antwort kritisierte der Bundesrat, dass die Zahlen massiv zu hoch und irreführend
seien, da dabei nicht nur externe Berater der Regierung erfasst worden seien, sondern
auch Firmen, welche im Auftrag des Bundes Aufgaben zum Beispiel im Bereich der
Informatik oder der Entwicklungszusammenarbeit erledigen. 6

BERICHT
DATUM: 13.03.2007
HANS HIRTER

Die Räte nahmen vom Bericht zur Führung mit Leistungsauftrag und Globalbudget
(Flag) Kenntnis. In beiden Kammern wurde der Bericht sehr wohlwollend aufgenommen.
Im Nationalrat wurde allerdings auch angemahnt, bei der Weiterentwicklung darauf zu
achten, dass die Einflussmöglichkeiten des Parlaments bestehen bleiben. 7

BERICHT
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN
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Das seit 1999 laufende Programm zum systematischen Ressourcen- und
Umweltmanagement in der Bundesverwaltung (RUMBA) schien Wirkung zu entfalten.
Darauf wies der im Berichtjahr unterbreitete Umweltbericht 2011 der Bundesverwaltung
hin. Seit 2006 sei Dank vermindertem Papier- und Stromverbrauch und einer Abnahme
von Dienstreisen die Umweltbelastung pro Mitarbeiter um rund 7% zurückgegangen.
Damit sei man auf gutem Weg, das gesetzte Reduktionsziel (minus 10% von 2006 bis
2016) zu erreichen. 8

BERICHT
DATUM: 16.09.2011
MARC BÜHLMANN

Das Öffentlichkeitsgesetz, das seit dem 1.7.2006 in Kraft ist, erlaubt es Bürgerinnen
und Bürgern, Dokumente der Bundesverwaltung einzusehen. Eine vom Eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlichkeitsberater (Edöb) erstellte Übersicht zeigte eine
markante Steigerung der Anfragen im Jahr 2011 gegenüber den Vorjahren. Die 466
Anfragen, die hauptsächlich das UVEK betrafen, entsprachen zwar gegenüber den 239
Fällen im Vorjahr tatsächlich einer Zunahme, im Vergleich zu andern Ländern – in
Grossbritannien werden jährlich mehr als 40'000 Anfragen gestellt – hat die Schweiz
aber noch Aufholbedarf. Der Bericht zeigt weiter auf, dass rund ein Drittel der Gesuche
abgelehnt wurde. 9

BERICHT
DATUM: 18.07.2012
MARC BÜHLMANN

Auf der Basis eines von der FK-SR beim Eidgenössischen Personalamt angeforderten
und Mitte November veröffentlichten Berichts zur Entwicklung der Personalbestände
liess sich erstmals aufzeigen, wo in der Verwaltung Stellen geschaffen wurden. Eine
grosse Zunahme an Stellen zwischen 2007 und 2012 weist das EDA auf (+ 797 Stellen).
Darunter befanden sich insbesondere Posten im Aussendienst, aber auch aufgrund von
Schengen/Dublin oder der Einführung der biometrischen Pässe geschaffene
Arbeitsplätze. 214 neue Stellen wurden in den rund fünf untersuchten Jahren im
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation geschaffen und 135 Posten erhielt
das Bundesamt für Migration. Der Bericht zeigte auf, dass neue Politikfelder häufig auch
mit neuen Stellen einhergehen. So schlug etwa die Energiestrategie 2050 mit 31 neuen
Stellen zu Buche und die Revision des Luftfahrtgesetzes zog 46 Stellen nach sich.
Zunahmen verzeichneten insbesondere die Bereiche Verkehr (+19,8%), Gesundheit
(+17,5%), Umweltschutz und Raumordnung (+17%) sowie die soziale Wohlfahrt (+15%),
während in den Bereichen Kultur und Freizeit (-24,3%), Wirtschaft (-23,3%),
Landesverteidigung (-5,2%) und öffentliche Sicherheit (-0,4%) zwischen 2007 und 2012
Stellen abgebaut wurden. Eine Motion Brunner (svp, SG) (Mo. 11.3251), die eine
Stellenreduktion in der gesamten Bundesverwaltung gefordert hatte, um die Effizienz zu
steigern und Kosten zu sparen, wurde im Berichtjahr abgeschrieben; eine Motion Vitali
(fdp, LU) (Mo. 12.4066), welche die Einführung eines Personalplanes fordert, wurde
hingegen noch nicht behandelt. 10

BERICHT
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

In der Frühlingsession nahmen die beiden Kammern vom Jahresbericht der GPK und
der GPDel Kenntnis, mit dem die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) sowie die
Geschäftsprüfungsdelegationen (GPDel) des Nationalrats und des Ständerats
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten im Jahr 2014 ablegen. Die GPK haben die Aufgabe,
die Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Gerichte und
Bundesanwaltschaft auszuüben. Überprüft werden soll dabei Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln. Mit zahlreichen
Subkommissionen werden verschiedene Bereiche evaluiert, Empfehlungen abgegeben
und die Umsetzungen dieser Empfehlungen nachkontrolliert. Die wichtigste mit
Vorstössen verbundene Untersuchung der GPK im 2014 betraf das Beschaffungswesen
(inkl. der Untersuchung des Informatikprojektes Insieme), wobei in diesem
Zusammenhang auch die Protokollführung im Bundesrat gerügt wurde. In beiden
Kammern kurz diskutiert wurde zudem die Personalplanung, inklusive dem Beizug
externer Mitarbeiter. Ins Visier geriet dabei das Bundesamt für Energie, das zahlreiche
Aufträge unter der Hand vergeben haben soll. 11

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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In seinem Bericht zur Erfüllung des Postulats machte der Bundesrat darauf aufmerksam,
dass Open Source Software, also im Gegensatz zu lizenzierter Software gratis
zugängliche Produkte, in der Verwaltung nur sehr selten erstellt werde.
Eigenentwicklungen würden nur bewilligt, wenn für eine Anwendung keine Software auf
dem Markt beschafft werden könne. Zudem sei eigens für den Bund entwickelte
Software in ihrem Anwendungsbereich sehr spezifisch und für Private in der Regel wohl
nur begrenzt nutzbar. 
Eine Umfrage innerhalb der Verwaltung habe gezeigt, dass kaum Bedarf oder
Möglichkeit für Weitergabe von Software an Dritte bestehe. Konkrete Vorstellungen
hierzu hätten lediglich das Bundesamt für Landestopographie und das Bundesamt für
Meteorologie angemeldet. Zudem könne sich das Bundesgericht vorstellen, die
teilweise selber entwickelte Software „OpenJustitia“ an kantonale Gerichte
weiterzugeben. 
Zu regeln wäre zudem – so der Bericht weiter – ob die unentgeltliche Weitergabe von
Software eine wirtschaftliche Tätigkeit sei. In diesem Falle müsste deren Erstellung im
öffentlichen Interesse liegen. Sei dies nicht der Fall, so könnte es sich bei der
Weitergabe um eine Wettbewerbsverzerrung handeln, was gesetzlich geregelt werden
müsste. Hier seien noch rechtliche Abklärungen nötig, die vom EFD und vom EJPD
vorgenommen werden würden. 12

BERICHT
DATUM: 22.03.2017
MARC BÜHLMANN

Mit ihrem Postulat hatte Edith Graf-Litscher (sp, TG) den Bundesrat aufgefordert
aufzuzeigen, wo in dessen Open Source Strategie noch Handlungsbedarf bestehe. Der
Bundesrat erörterte in seinem entsprechenden Bericht, dass die Gleichbehandlung von
Open Source Software (OSS) mit Closed Source Software (CSS) – also lizenzierter
Softwareprodukte – in der Bundesverwaltung mittlerweile selbstverständlich sei.
Grundsätzlich würden bei Neubeschaffungen beide Arten von Produkten evaluiert.
Beachtet werden müssten aber bei neuer Software nicht nur deren Anschaffungspreis,
der in der Regel für OSS spreche, sondern auch die Kosten für Wartung und
Erneuerung. 
Eine Liste von OSS-Anwendungen werde nicht geführt, OSS werde aber vor allem im
Serverumfeld und als Ergänzung zu Standardsoftware auf den Arbeitsplatzsystemen
eingesetzt. Diverse Anwendungen würden auf der Plattform „Open eGov“ aufgeführt. 
Der Bundesrat sehe momentan keinen Bedarf an einer separaten Open Source
Strategie, weil auch die Bedürfnisse der einzelnen Verwaltungsbereiche sehr
unterschiedlich seien. Eine Strategie könnte hier nur sehr oberflächlich sein. Es
bestehe auch keine Notwendigkeit, OSS speziell zu fördern. Die bestehende,
mittlerweile aber nicht mehr zeitgemässe Teilstrategie OSS könne vom
Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) ausser Kraft gesetzt werden. Zudem – so
der Bericht mit Verweis auf den Bericht zur Erfüllung des Postulats Glättli (gp, ZH) –
werde abgeklärt, welche gesetzlichen Grundlagen erstellt werden müssen, damit OSS
durch die Bundesverwaltung unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden könne. 13

BERICHT
DATUM: 22.03.2017
MARC BÜHLMANN

Ende Oktober 2017 legte der Bundesrat den Bericht zur Erfüllung des Postulats
Evaluation von Grossprojekten vor. Aufgrund einer ausführlichen Analyse von IT-
Grossprojekten durch das Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen
war ein Prüfraster entstanden, mit dem sich die Managementkomponenten und die
Kontextfaktoren eines Projektes auf ihre Eignung untersuchen lassen. Dieses Prüfraster
soll laut Bericht, in Zukunft die instrumentelle Basis für Assessments von IT-
Grossprojekten darstellen. Diese Assessments sollen von unabhängigen
Projektspezialistinnen und -spezialisten durchgeführt werden, die entsprechende
Empfehlungen abgeben sollen. Damit soll in Zukunft verhindert werden, was die
Universität St. Gallen in ihrer Analyse moniert hatte, dass nämlich einige Grossprojekte
freigegeben worden seien, obschon wichtige Voraussetzungen hinsichtlich Management
oder Kontext nicht gegeben gewesen seien. Das neue Raster und die vorgängige Prüfung
soll bei Projekten mit einem Gesamtaufwand von mehr als CHF 5 Mio. obligatorisch
sein. 
Die 17 bisher auf dieser Basis durchgeführten Assessments hätten sich als zwar
aufwändig – im Bericht war ein Zeitaufwand von 10 bis 20 Personentagen vermerkt –,
aber auch als nützlich und zielführend erwiesen. Sie würden auch nicht als zusätzliche
Kontrolle, sondern als strukturierter „Gesundheitscheck“ wahrgenommen. 14

BERICHT
DATUM: 25.10.2017
MARC BÜHLMANN
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Hermes 5 ist eine Projektführungsmethode, die seit 2013 in der gesamten Verwaltung
des Bundes Anwendung findet. Mittels Postulat war der Bundesrat aufgefordert
worden, eine Evaluation von Hermes 5 durchzuführen. Der Bericht zu dieser Evaluation
wurde Ende Oktober 2017 vorgelegt. Der Bundesrat machte darin klar, dass Hermes
lediglich eine Methode sei, die Projektabläufe kläre, nicht aber für einen Projekterfolg
sorgen könne. Jedes Projekt sei einmalig und benötige spezifische Fähigkeiten der
Projektleitenden. Die Methode für eine Projektabwicklung zu evaluieren sei deshalb
schwierig, weil Projekterfolge oder -misserfolge nur schwer dieser Methodik
zuzuordnen seien. Freilich zeigten die Assessments einzelner Grossprojekte, dass
Hermes konsequent angewendet werde. Die Methode werde aufgrund von
Rückmeldungen auch kontinuierlich angepasst und ergänzt. Eine Evaluation von Hermes
erachte der Bundesrat deshalb als nicht zielführend. Die Ressourcen seien vielmehr in
die Projektassessments zu investieren. 15

BERICHT
DATUM: 25.10.2017
MARC BÜHLMANN

Jeweils zu Beginn eines Jahres – und rechtzeitig auf die Frühjahrssession – legen die
GPK und die GPDel ihren gemeinsamen Jahresbericht vor, in welchem jeweils die
wichtigsten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen
veröffentlicht werden. Im Berichtsjahr trafen sich die Mitglieder der GPK 85 Mal und
diejenigen der GPDel 12 Mal zu Sitzungen, um ihren Auftrag der Oberaufsicht über
Regierung und Verwaltung wahrzunehmen und zu überprüfen, ob die Bundesbehörden
im Sinne von Verfassung und Gesetz handelten. 
Im Jahresbericht 2017 wurden vor allem jene Untersuchungen beschrieben, zu denen
bisher nur wenig oder keine öffentlichen Informationen vorlagen. Gegenstand des
Berichts waren unter anderem das elektronische Gerichtsdossier, das
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) des ASTRA oder eine Nachkontrolle des
Behördenverhaltens im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen
Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Die Einführung eines elektronischen
Gerichtsdossiers gilt als eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre
und soll eng von der GPK begleitet werden. Auch das Informatikprojekt IVZ gilt als
Schlüsselprojekt und wird deshalb laufend überprüft. Die GPK zeigte sich mit den
Entwicklungen insgesamt zufrieden. Ebenfalls als zufriedenstellend wurde bewertet,
dass der Bundesrat die im Nachgang des Rücktritts von Philipp Hildebrand aufgestellten
Empfehlungen weitestgehend umgesetzt habe. Weiter waren im Bericht erstmals auch
die laufenden Inspektionen aufgeführt, so etwa eine Untersuchung zu den
Bevölkerungsszenarien, zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundes oder zu DNA-Analysen in
Strafverfahren. Themen, die 2017 besonders im Fokus standen – die intensiv
untersuchte Problematik bezüglich der Bürgschaften des Bundes für die
Hochseeschifffahrt, die Sistierung von BODLUV oder die Evaluationen der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle – wurden im Bericht bewusst nur am Rande
erwähnt. Die Räte nahmen am 6. (Ständerat) bzw. am 7. März (Nationalrat) Kenntnis vom
Bericht. 16

BERICHT
DATUM: 30.01.2018
MARC BÜHLMANN

Rund zwei Jahre nach Annahme des Postulats von Olivier Français (fdp, VD) zur Vergabe
von Ingenieurleistungen legte der Bundesrat seinen Bericht vor. Die Lösung der
Problematik sei im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) zu
suchen, das sich in Revision befinde. Der Bundesrat habe beschlossen, die Eigenheiten
bei der Vergabe von intellektuellen Dienstleistungen in der Überarbeitung des BöB zu
berücksichtigen. Dort würden entsprechende Instrumente geschaffen, mit denen ein
sinnvoller und nachhaltiger Mitteleinsatz gewährleistet werde. Wichtig sei allerdings
dann die Praxis, also die Anwendung des Beschaffungsrechts, auf die der Bundesrat ein
Auge haben werde. 17

BERICHT
DATUM: 31.10.2018
MARC BÜHLMANN

Anfang Mai lag der Bericht zum Postulat Weibel (glp, ZH) vor, das vom Bundesrat eine
Einschätzung des Risikos bei IT-Beschaffungen verlangt hatte. Die zentrale Frage nach
der Höhe der Mehr- oder Minderkosten bei IT-Beschaffungen der Bundesverwaltung
aufgrund einer Abhängigkeit von IT-Anbietern konnte der Bundesrat allerdings nicht
beantworten. Ein Preisvergleich zwischen den marktmächtigen, vom Bund gewählten
Leistungserbringenden und den übrigen Anbietern sei aufgrund mangelnden
Wettbewerbs nicht möglich. Als Hilfsgrösse könne die Beschaffungsstatistik
herangezogen werde, die zeige, dass 2017 rund 10 Prozent aller Beschaffungen des
Bundes auf IT- und Telekommunikationsmittel entfielen. Die umsatzstärksten Firmen,
mit denen der Bund Verträge abgeschlossen habe, seien Acceleris, Atos, Business IT,
Elca, Global IT, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, RUAG, SAP, SoftwareONE, SPIE ICS

BERICHT
DATUM: 01.05.2019
MARC BÜHLMANN
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und Swisscom, wobei Umsatzstärke nicht zwingend Abhängigkeit impliziere. Allerdings
seien der Bund wie auch Privatunternehmen in einzelnen Bereichen sehr wohl von IT-
Unternehmen mit Monopolstellung abhängig. Diese Abhängigkeit könne nicht beziffert
werden. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit mit marktmächtigen
Unternehmen durchaus auch Vorteile haben könne, etwa wenn ein Produkt bereits
praxiserprobt sei und aufgrund seiner Verbreitung über die gesamte Lebensdauer
günstiger sei als eine individuell entwickelte Lösung. Der Bericht schliesst mit
Handlungsempfehlungen: Bevor eine Beschaffung getätigt werde, müsse eruiert
werden, ob eine Ausschreibung nötig sei oder ob der Bedarf bundesintern abgedeckt
werden könne. Dies verlange eine bundesweite, transparente Übersicht aller
Beschaffungen sowie IT-Expertise beim Bund selber. Um das Klumpenrisiko zu senken,
sei es zudem ratsam, mehrere Anbieter zu engagieren (z.B. für Wartung, Support,
Erstellung von Hardware und Software). 18

Im Oktober 2019 legte die Bundeskanzlei den vom Postulat Müller (cvp, LU) verlangten
Bericht zu den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung vor, den sie
zusammen mit der EFV erstellt hatte. Im Bericht wurden die verschiedenen
Kostenstellen für die beiden Bereiche aufgelistet. Bei der Öffentlichkeitsarbeit fielen
amtseigene Personal- und Sachkosten an, aber auch Dienstleistungen Dritter, wie etwa
der SDA, Übersetzungskosten sowie Unterhalt und Betrieb des Medienzentrums.
Zusätzlich werden Kosten für Präventions- und Informationskampagnen eingerechnet,
aber nicht die Kosten amtlicher Veröffentlichungen oder gesetzlich vorgeschriebener
Publikationen. Der Beratungsaufwand wiederum berechne sich aus Auslagen für
Gutachten, also für den Einkauf «kurzfristig benötigte[n] Wissen[s]», aus Kosten für
Auftragsforschung sowie Entschädigungen und Spesen für Mitglieder
ausserparlamentarischer Kommissionen. 
Der Bericht machte deutlich, dass die Regierung einen verfassungsmässigen
Informationsauftrag habe. Die Öffentlichkeitsarbeit sei also kein Selbstzweck. Die
Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bewegten sich zwischen 2009 und 2018 um CHF 80
Mio. pro Jahr, mit einem Mindestbetrag von CHF 78.6 Mio. (2017) und einem
Höchstbetrag von CHF 84.3 Mio. (2018). Aufgeteilt nach Departementen zeigte sich,
dass das EDI (2018: CHF 16.8 Mio) und das VBS (2018: CHF 15.2 Mio.) am meisten und das
EJPD (2018: CHF 5.0 Mio) und das EDA (2018: CHF 7.0 Mio.) am wenigsten für
Öffentlichkeitsarbeit ausgaben. Die leichte Zunahme sei vor allem auf eine Zunahme
der Personalkosten (Wachstum der Vollzeitstellen) zurückzuführen, während die
Sachkosten eher gesunken seien.
Beim Beratungsaufwand zeigte sich im Untersuchungszeitraum – entgegen der
Erwartung des Postulanten – ein recht starker Rückgang der Ausgaben. Zahlte der Bund
2009 noch CHF 251.6 Mio. für Beratung und Auftragsforschung, lag dieser Betrag 2018
bei CHF 181.5 Mio. Am meisten, nämlich im Schnitt mehr als die Hälfte der
Gesamtkosten gab das UVEK für externe Beratung aus (2018: CHF 93.4 Mio.), gefolgt vom
EDI (2018: CHF 31.8 Mio.). Am sparsamsten sei auch hier das EDA (2018: CHF 4.4. Mio.).
Der Bericht wies allerdings steigende Kosten für externe Dienstleistungen aus (2009:
CHF 350 Mio; 2018: CHF 450 Mio.). Im Gegensatz zur externen Beratung gehe es hier
nicht um den Einkauf von Wissen, sondern es handle sich um Vor- und Hilfsleistungen.
Der Zuwachs erkläre sich durch Umkontierungen, so der Bericht.
In seinen Schlussfolgerungen sah der Bundesrat keinen Handlungsbedarf. Der Aufwand
für Öffentlichkeitsarbeit sei in den letzten 10 Jahren trotz höheren Anforderungen an
die Information und einer Zunahme an Informationskanälen stabil und der
Beratungsaufwand sei deutlich gesunken. Dies könne durchaus als Zeichen für das
Kostenbewusstsein in der Verwaltung gedeutet werden. 19

BERICHT
DATUM: 23.10.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Bericht der GPK-NR die Motion
ausdrücklich begrüsst hatte, mit der eine Beratungs- und Anlaufstelle bei
Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Bundesverwaltung geschaffen
werden soll, und auch die GPK-SR deren Überweisung beantragt hatte, war die
stillschweigende Annahme im Ständerat in der Herbstsession 2020 keine Überraschung.
Kommissionssprecherin Maya Graf (gp, BL) erinnerte vor dem Entscheid daran, dass es
wichtig sei, eine Stelle zu haben, in der die nötige Expertise vorhanden sei, um heikle
Fragen nach Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Verwaltung zu klären.
Bundeskanzler Walter Thurnherr betonte, dass der Bundesrat vorhabe, die bereits
fachlich zuständigen Stellen – das Bundesamt für Justiz, das Eidgenössische
Personalamt und die Bundeskanzlei – explizit als Anlaufstellen für Fragen zu
Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen zu definieren. 20

BERICHT
DATUM: 20.05.2020
MARC BÜHLMANN
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Bereits 2006 hatte die GPK-SR beim Beizug von externen Expertinnen und Experten in
der Bundesverwaltung Mängel festgestellt und den Bundesrat zu Reformen
aufgefordert. Weil die Kommission 2018 bei einer Nachkontrolle zwar Verbesserungen
festgestellt, aber auch Mängel bei der Umsetzung ihrer damaligen Empfehlungen
vermutet hatte, liess sie die PVK eine Kurzevaluation durchführen, die Mitte März 2020
vorgelegt wurde. Die Studie kam zum Schluss, dass «Dezemberfieber» und
«Hoflieferantentum» nicht generell ausgeschlossen werden könnten. Unter Ersterem
werden «nicht unbedingt notwendige Expertenaufträge» verstanden, die Ende Jahr
vergeben werden, um das laufende Budget auszuschöpfen. Von «Hoflieferantentum»
wird gesprochen, wenn stets die gleichen Expertinnen und Experten Aufträge erhalten.
Weiter kam die PVK-Evaluation zum Schluss, dass ein Controlling der Vergabe von
Mandaten schwierig sei, weil vor allem die Zuordnung von und Abgrenzung zwischen
effektiven Dienstleistungsaufträgen und politikorientierten Mandaten an Expertinnen
und Experten nicht klar sei. Es lasse sich deshalb nicht beurteilen, ob die Zahl von
Politikberatungsmandaten abgenommen habe, wie dies von der GPK-SR ursprünglich
gefordert worden war. Diese Mängel zeigten, so der Bericht, dass es nach wie vor
Schwächen bei der Erfassung und der Kontrolle von Mandaten gebe.

Gestützt auf die PVK-Evaluation gab die GPK-SR in ihrem Bericht vom Januar 2021
neuerliche Empfehlungen an den Bundesrat ab. Insbesondere müsse dieser dafür
sorgen, dass die Analyse von auffälligen Zahlungen Ende Jahr wirksamer und periodisch
wiederholt werde; dass Mechanismen eingeführt würden, mit denen unzweckmässige
Folgeaufträge entdeckt werden können; und dass die Kategorien für die Zuordnung zu
Dienstleistungsaufträgen bzw. politikorientierten Mandaten im Beschaffungswesen so
ausgestaltet würden, dass das Controlling vereinfacht werde.

Im März 2021 nahm der Bundesrat Stellung zu den Empfehlungen. Er lege grossen Wert
auf einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und nehme die Weisungen der GPK-SR zur
Kenntnis. Allerdings würden ihm keine Hinweise für «Dezemberfieber» vorliegen und
auch im Bericht der PVK habe es keine Belege dafür gegeben. Er sehe deshalb davon ab,
«die knappen Ressourcen in die Suche nach diesem Phänomen zu investieren». Auch
für eine angemessene Überprüfung von «Hoflieferantentum» bestünden bereits
ausreichende Instrumente und Massnahmen. Auch hier lägen freilich «keine
Verdachtsmomente» vor, die eine noch genauere Prüfung rechtfertigen würden. Die
Beschaffungskategorien würden hingegen bereits seit Anfang Jahr laufend verfeinert
und den Bedürfnissen angepasst. 21

BERICHT
DATUM: 19.03.2021
MARC BÜHLMANN

Ende Juni 2021 legte der Bundesrat den Bericht zum Postulat von Jacqueline Badran
(sp, ZH) vor, den diese bezüglich eines möglichen Zulassungssystems für Open
Government Data verlangt hatte. Badran hatte angeregt, die Daten grundsätzlich frei
zugänglich zu machen, jedoch eine Kostenbeteiligung zu verlangen, falls sie für
kommerzielle Zwecke verwendet würden. 
Im Bericht wurde entsprechend untersucht, welche Daten überhaupt zur Verfügung
stehen, welche Akteure diese nachfragen, welche Preise verlangt werden könnten und
wie ein Zulassungssystem organisiert werden müsste. Der Bericht kam zum Schluss,
dass weder eine Kategorisierung von Daten mit und ohne wirtschaftlichem Potenzial, als
auch eine Kategorisierung der Nachfrage je nach kommerziellem Verwendungszweck
nicht realisierbar sei, was auch Überlegungen zu einer Preisstruktur obsolet und ein
niederschwelliges Zulassungssystem nur mit sehr hohen Kosten möglich machen würde.
Eine «gezielte Diskriminierung» einzelner Akteure beim Zugang zu Open Government
Data sei aber auch aus verfassungsrechtlicher Perspektive bedenklich. 22

BERICHT
DATUM: 23.06.2021
MARC BÜHLMANN

Ende Juni 2021 legte der Bundesrat den Bericht zum Postulat von Marcel Dobler (fdp,
SG) vor. Die E-Signatur für verwaltungsinterne Dokumente, die vom Freisinnigen
gefordert wird, wurde im Bericht zuerst definiert. So gibt es eine einfache und eine
fortgeschrittene elektronische Signatur. Die einfache Signatur kann keiner Person
zugeordnet werden und erlaubt entsprechend auch keine Identifizierung einer Person.
Die fortgeschrittene Signatur gehört hingegen einem Inhaber oder einer Inhaberin
persönlich, kann diese eindeutig identifizieren und wird ausschliesslich von diesen
kontrolliert. Darüber hinaus gibt es geregelte und qualifizierte elektronische Signaturen,
welche persönlich sind und ein höheres Sicherheitsniveau erreichen, sowie geregelte
elektronische Siegel, die auf Organisationen ausgestellt sind. In der Bundesverwaltung
werden fortgeschrittene elektronische Signaturen verwendet – so der Bericht. Zudem
verfügten alle Mitarbeitenden des Bundes über ein Authentifizierungs- und ein

BERICHT
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Verschlüsselungszertifikat. Weiter wurde im Bericht angemerkt, dass es in der
Verwaltung nur wenige Dokumente gebe, bei denen explizit eine Signatur verlangt wird.
Mit der elektronischen Geschäftsverwaltung werde zudem die Nachverfolgung von
Änderungen auf Dokumenten garantiert und transparent gemacht. Schwieriger gestalte
sich hingegen der Verkehr mit Akteuren ausserhalb der Bundesverwaltung, da dort
elektronische Signaturen noch nicht Standard seien.
Insgesamt kam der Bericht zum Schluss, «das kaum Handlungsbedarf besteht». Als
mögliche Massnahme wurde vorgeschlagen, dass der Bund Verhandlungen für
Regelungen für elektronische Signaturen mit der EU und wichtigen Partnerländern
vorantreibt. Darüber hinaus sollen vor allem intern eher Vereinfachungen angestrebt
werden; etwa indem keine elektronischen Signaturen, sondern lediglich elektronische
Bestätigungen eingesetzt würden, wo Ersteres nicht unbedingt nötig sei. Qualifizierte
Signaturen sollen hingegen im Verkehr mit Partnerinnen und Partnern ausserhalb der
Bundesverwaltung angewendet werden. 23

Fast zwei Jahre liess sich der Bundesrat Zeit für den Bericht in Erfüllung des Postulats
von Albert Vitali (fdp, LU), der abgeklärt haben wollte, ob die Information von
Kommissionen über Vorarbeiten für grössere IT-Projektvorhaben zu mehr Sicherheit
und Qualität und zur Vermeidung von «Fehlplanungen» führen könnte. Im Bericht
wurde darauf hingewiesen, dass grössere Projekte und insbesondere sogenannte
Schlüsselprojekte bereits heute in Form von Verpflichtungskrediten und Botschaften
dem Parlament vorgelegt würden. Zudem würden diese periodisch durch die EFK
geprüft und die GPK beider Räte erhielten jedes Halbjahr einen Bericht. Auch die
FinDel tausche sich mit den Departementschefinnen und -chefs regelmässig über
grössere geplante Projekte aus. Nicht zuletzt würden geplante Projektvorarbeiten auch
im Voranschlag ausgewiesen. Insgesamt könne das Informationsbedürfnis des
Parlaments mit den bestehenden Gefässen befriedigt werden. Der Bundesrat bemühe
sich aber, Inhalt und Ausrichtung wichtiger Vorhaben in diesen Gefässen noch früher
kenntlich zu machen. 24
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In ihrem Jahresbericht 2021 informierten die GPK und die GPDel über ihre
Aufsichtstätigkeiten, die sie gegenüber Bundesrat, Bundesverwaltung und Gerichte
wahrzunehmen haben. Neben den in verschiedenen Berichten im Laufe des Jahres
2021 bereits veröffentlichten Untersuchungen (Expertenbeizug in der
Bundesverwaltung, Schutz der Biodiversität, Geschäftsverteilung bei den
eidgenössischen Gerichten, Verhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und
Aufsichtsbehörde, Kulturlandschutz, DNA-Analysen, Erfüllung angenommener Motionen
und Postulate, Untersuchungen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie), wurde im
Bericht insbesondere auf Tätigkeiten eingegangen, über die anderweitig noch nicht
öffentlich berichtet worden war. Hier hob die Kommission etwa die Arbeiten zu den
Belästigungsvorwürfen bei der SRG hervor. Dabei ging es insbesondere um die Rolle des
UVEK, das zumindest eine begrenzte Aufsicht über die als privaten Verein konzipierte
SRG innehat. Die GPK regte an, bei der nächsten Konzessionserneuerung eine
Bestimmung zur Vorbildfunktion der SRG bei der Personalführung einzuführen. Eine
Baustelle stelle das elektronische Patientendossier dar. Die Schwierigkeiten mit der
Einführung seien in der Vergangenheit unterschätzt worden und die GPK sei besorgt
über den Stand des Projekts, welches ein zentrales Instrument im Gesundheitsbereich
werden müsse, so der Bericht. Weiter beschäftigte sich die GPK mit einer
Untersuchung zum Umgang mit Klimafinanzrisiken, die auf eine Aufsichtseingabe von
Greenpeace zurückging. Unter Klimafinanzrisiken werden auf der einen Seite
Finanzrisiken für Finanzinstitute verstanden, die Folgen des Klimawandels sein können
– so etwa die Definition der FINMA. Greenpeace versteht unter Klimafinanzrisiken auf
der anderen Seite negative Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten auf den
Klimawandel. Mittlerweile komme das Thema Nachhaltigkeit auch in Finanzinstituten an
und es gebe einige parlamentarische Vorstösse dazu, so der Bericht zur
Greenpeaceeingabe. Ein Dossier, das abgeschlossen werden konnte, war jenes zum
Sponsoring im EDA. Die im Rahmen der Expo 2020 in Dubai bekanntgewordene
finanzielle Unterstützung durch Philipp Morris habe zu einer Anpassung der
Transparenzregelungen hinsichtlich Sponsoring geführt. Darüber hinaus habe die Frage
der Rolle der Armee die GPK bei der Untersuchung der Geschehnisse um die Patrouille
des Glaciers interessiert. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass das VBS seine
Kontrollfunktion stärker wahrnehmen und künftig bei von der Armee unterstützten,
aber von Privaten organisierten Veranstaltungen stärker auf Transparenz pochen müsse.
Darüber hinaus behalte sie ein Auge auf die internen Probleme am Bundesstrafgericht,
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so die GPK weiter. Im Berichtjahr sei es darum gegangen, die Umsetzung der
Empfehlungen für eine Verbesserung des Arbeitsklimas zu analysieren. Ein ganzes
Kapitel des Jahresberichts umfasste ferner die Arbeiten zur Covid-19-Inspektion, etwa
zu den Informationsquellen des EDI und des BAG, zum Management medizinischer
Güter, zum Erwerbsersatz für Selbständigerwerbende, zum Image der Schweiz im
Ausland, zur Einschränkung der politischen Rechte und zu Massnahmen im Asylbereich,
in der Wohn- und Mietpolitik sowie bei den Maturitätsprüfungen. 
Die Geschäftsprüfungsdelegation GPDel interessierte sich im Jahr 2021 in ihrer
Funktion der Beaufsichtigung des Nachrichtendienstes dafür, wie dieser das
Auskunftsrecht anwende. Im Zentrum stand zudem weiterhin die «Crypto-Affäre», wo
eine Nachkontrolle geplant ist. 

Auch die Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) berichtete in ihrem
Jahresbericht 2021 über ihre abgeschlossenen und laufenden Tätigkeiten. Bereits
publiziert worden war der Bericht über die Evaluation zur Geschäftsverteilung bei den
Bundesgerichten. Die laufenden Evaluationen über die Aufsichtstätigkeiten des Bundes
im Bereich Grundwasserschutz durch die Kantone, über die Zweckmässigkeit des
Controllings von Kompensationsgeschäften, wenn der Bund im Ausland Rüstungsgüter
beschafft (sogenannte Offset-Geschäfte) und über die Beteiligung des Parlaments im
Bereich von Soft Law sollten in nächster Zeit veröffentlicht werden.

Die Arbeit wird den Aufsichtsbehörden auch im Jahr 2022 nicht ausgehen. Im ebenfalls
veröffentlichten Jahresprogramm 2022 wurden über 150 Projekte aufgelistet, die
weiterverfolgt werden sollen. Zudem entschied sich die GPK für zwei neue
Inspektionen: die Behördenkommunikation vor Abstimmungen und die Messung der
Wirkung in der Entwicklungszusammenarbeit. 25

In der Frühjahrssession 2022 nahmen die beiden Kammern Kenntnis vom Jahresbericht
2021 der GPK und der GPDel. Im Ständerat fassten Matthias Michel (fdp, ZG), Maya Graf
(gp, BL), Charles Juillard (mitte, JU) und Hans Stöckli (sp, BE) als
Kommissionssprechende die zentralen Punkte des Berichts zusammen. Darüber hinaus
rechnete Matthias Michel vor, dass die GPK und die verschiedenen Subkommissionen in
116 Sitzungen zusammengekommen seien. Dies sei nur möglich dank effizienter
Arbeitsweise der Kommission, dank eines professionell arbeitenden GPK-Sekretariats
und dank der Bereitschaft von Bundesrat und Verwaltungskadern, Red und Antwort zu
stehen. Ohne Diskussion nahm der Ständerat vom Bericht Kenntnis. 

Wenige Tage später tat dies auch der Nationalrat. Sie wisse, dass der GPK-Bericht
«nicht das interessanteste Traktandum» sei. Dennoch sei die Aufgabe wichtig und sie
würde sich freuen, «wenn sie ein Ohr dafür haben», bat Prisca Birrer-Heimo(sp, LU) in
ihrem Votum als Kommissionssprecherin. Erst nach Ermahnung von
Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) kehrte allerdings etwas Ruhe im
Nationalratssaal ein und auch die Berichterstatterinnen für die Subkommissionen,
Yvonne Feri (sp, AG) und Manuela Weichelt (gp, ZG), konnten die wichtigsten Punkte aus
dem Bericht zusammenfassen. 26
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In der Sommersession 2022 stimmte der Nationalrat der Abschreibung des Postulats
Dobler (fdp, SG) zur Einführung einer E-Signatur für verwaltungsinterne Dokumente
zu. Mit Vorlegen des Berichts war das Postulat erfüllt worden. 27

BERICHT
DATUM: 07.06.2022
MARC BÜHLMANN

Er erachte Bestrebungen, mit welchen Akteure innerhalb der Bundesverwaltung besser
vernetzt werden können, als wirkungsvoller als die Schaffung eines Zentrums für
Innovation in der Bundesverwaltung – eines sogenannten «Public Innovation Hub» –,
schloss der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats der FDP-Fraktion, den
er Ende September 2022 vorlegte. Mit dem Bundesgesetz über den Einsatz
elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) wolle er Innovation
beschleunigen, erläuterte der Bundesrat zudem. In dieses Gesetz würden auch die
Motionen 21.4377 und 21.4490 einfliessen, welche die Förderung von innovativen
Leuchtturmprojekten verlangen. Darüber hinaus würden verschiedene Bundesämter
Projekte verfolgen, mit denen technologische Innovation innerhalb der Verwaltung
vorangetrieben werde. In Anbetracht dieser Entwicklungen, sei das Anliegen des
Postulats, innovative Ideen rasch umsetzbar zu machen, bereits erfüllt. Aus diesen
Gründen wolle die Regierung darauf verzichten, Ressourcen für einen «Public
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Innovation Hub» zu verwenden – so der Bericht. 28

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In Erfüllung eines Postulats von Marianne Binder-Keller (mitte, AG) veröffentlichte der
Bundesrat im Januar 2021 den Bericht zur Koordination des Abstimmungsverhaltens
der Schweiz in den UNO-Organisationen. Binder-Keller hatte die Prüfung von fünf
Punkten und die Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen derselben gefordert. In
seinem Bericht hielt der Bundesrat erstens fest, dass die Fachstelle «UNO-
Koordination» des EDA aktuell die Schweizer Stellungnahmen und die Resolutionen der
Generalversammlung, des ECOSOC und des Menschenrechtsrats koordiniere. Eine
Koordination aller Geschäfte, wie von Binder-Keller vorgeschlagen, würde jedoch einen
Personalausbau in der UNO-Koordination nötig machen, während dies in den
Fachämtern nicht zwingenderweise zu einem Personalabbau führen würde. Die
vorliegende Arbeitsteilung sei ressourceneffizient und habe sich bewährt, weshalb man
nicht davon abweichen wolle. Der zweite Punkt, die Prüfung von regelmässig
wiederkehrenden Resolutionen, erfülle das EDA mit seiner geltenden Praxis bereits. Die
Ausweitung der Konsultation der Aussenpolitischen Kommissionen auf alle
Resolutionen von UNO-Organisationen und -Unterorganisationen ist gemäss Bundesrat
zeitlich und ressourcentechnisch nicht zweckmässig. Das Kriterium der Wesentlichkeit
werde weiterhin zur Beurteilung, ob eine Konsultation stattfände, angewendet. Der
vierten Forderung Binder-Kellers, der jährlichen Information der Aussenpolitischen
Kommissionen über das Schweizer Abstimmungsverhalten, wollte der Bundesrat
Rechnung tragen, weshalb das EDA zukünftig auf seiner Webseite regelmässig
Abstimmungsergebnisse und Stimmverhalten publizieren werde. Damit werde auch das
fünfte Anliegen, die geforderte Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, erfüllt.
Darüber hinaus werde das EDA im Falle einer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat die
Prioritäten der Schweiz jeweils auf der Webseite des EDA veröffentlichen, versprach
der Bundesrat. 29
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Im Dezember 2019 legte der Bundesrat einen Bericht in Erfüllung des Postulates Graf-
Litscher (sp, TG) vor und präsentierte darin Varianten für die Ausgestaltung von
Meldepflichten von kritischen Infrastrukturen bei schwerwiegenden
Sicherheitsvorfällen. Der Bericht erörterte die derzeitige Ausgangslage, verglich
Meldepflichten im Ausland und präsentierte nebst der Variante, keine weiteren
Meldepflichten einzuführen, drei Varianten für eine Meldepflicht und für Meldestellen
in der Schweiz. Bei diesen drei Möglichkeiten würde entweder eine zentrale Meldestelle
etabliert, die bisherigen dezentralen Meldestellen in den Sektoren auf- und ausgebaut
oder als letzte Variante eine Kombination der beiden Ansätze umgesetzt, wobei eine
zentrale Meldestelle einzig für Cybervorfälle und die bestehenden dezentralen Stellen
für alle anderen sicherheitsrelevanten Vorfälle zuständig wären. Die vorgeschlagenen
vier Varianten sollen in einem nächsten Schritt mit Wirtschaftskreisen, den Kantonen
und den zuständigen Behörden vertieft diskutiert werden und im Sommer 2020 zur
Erarbeitung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage führen. 30
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Im Juni 2022 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zu der von der SGK-NR
geforderten Analyse der Vorsorgesituation von Selbständigerwerbenden. Konkret
sollte überprüft werden, ob Selbständigerwerbende aufgrund des fehlenden Zwangs zur
Versicherung bei der 2. oder 3. Säule überdurchschnittlich häufig Ergänzungsleistungen
beziehen. Diesbezüglich zeigte der Bericht auf, dass ehemalige Selbständigerwerbende
mit 69 oder 70 Jahren zwar ein höheres durchschnittliches Einkommen, jedoch ein
tieferes Medianeinkommen haben als ehemalige Unselbständigerwerbende. Das
bedeutet, dass zwar einige Selbständigerwerbende hohe Einkommen aufweisen, die
einkommensschwächere Hälfte der Selbständigerwerbenden jedoch tiefere Einkommen
erhält als die einkommensschwächere Hälfte der Unselbständigerwerbenden.
Besonders ausgeprägt ist der Unterschied zwischen den ehemals Selbständig- und
Unselbständigerwerbenden bei den Personen mit den geringsten Einkommen.
In der Folge lieferte der Bericht einen historischen Überblick über die Entwicklung der
beruflichen Vorsorge für Selbständige und eine Darstellung zweier Studien zur
Abdeckung von Selbständigen und Personen, die sowohl selbständig als auch
unselbständig tätig sind, durch die Altersvorsorge. Anschliessend wurden
Verbesserungsmöglichkeiten bei der obligatorischen Absicherung von besonders
gefährdeten Gruppen Selbständigerwerbender diskutiert. Als allgemein wichtige
Massnahmen wurde eine bessere Information über die bestehenden Möglichkeiten,
aber auch der Ausbau der Angebote für Selbständigerwerbende eruiert. Des Weiteren
wurden im Bericht Massnahmen für verschiedene Personengruppen diskutiert. So
sollten Personen, die sich erst nach einiger Zeit selbständig machen, ihren bereits
aufgebauten Versicherungsschutz etwa durch den Erhalt ihrer Austrittsleistung
aufrechterhalten. Die Situation von Personen, die sowohl selbständig als auch
unselbständig tätig sind, wollte der Bundesrat durch eine Erhöhung der Abzüge ihrer
Beiträge für die Säule 3a verbessern. Diskutiert wurden auch Vor- und Nachteile eines
BVG-Obligatoriums für Selbständigerwerbende, was der Bundesrat aber aufgrund
mangelnder Erfolgsaussichten verwarf. Abschliessend hielt der Bericht fest, dass das
Prekaritätsrisiko in erster Linie von der Einkommenshöhe und nur zweitrangig von der
Art der Erwerbstätigkeit bestimmt wird. 31
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

La CdG-CE s'intéresse depuis 2016 à l'IMZ, la structure interdépartementale pour la
coopération migratoire internationale, mise en place en 2011. Dans un premier rapport
de la CdG-CE, publié en 2016, certaines faiblesses et lacunes ont été pointées du doigt,
notamment au niveau de la coopération entre les départements. Suite à ce rapport, une
convention de coopération en matière de migration internationale a été signée entre le
DFJP et le DFAE. La Cdg-CE a demandé pour quelle raison le DEFR n'était pas inclus
dans cet accord. La commission a alors mis sur place une série d'auditions de
collaborateurs et collaboratrices des trois départements, qui ont révélé que certaines
lacunes étaient déjà en voie d'amélioration. En 2018, une évaluation externe de la
stratégie de gestion intégrée des frontières a pourtant remis en lumière les lacunes
structurelles de l'IMZ. La CdG-CE a alors effectué de nouvelles auditions en 2019, qui
révèlent que le SECO est encore peu intégré à la structure interdépartementale. Le
Conseil fédéral n'étant pas de cet avis, il a annoncé ne pas entreprendre
d'améliorations structurelles, mais travailler uniquement sur quelques points. La CdG-
CE a alors affirmé dans son rapport 2019 qu'elle clôt le dossier, pour le reprendre à
moyen terme. 32
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Im November 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Wissenschaftliches
Potenzial für Krisenzeiten nutzen» in Erfüllung der Postulate von Matthias Michel (fdp,
ZG; Po. 20.3280) sowie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD; Po. 20.3542).
Die zweite Evaluation des Krisenmanagements des Bundes in der Covid-19-Pandemie
hatte gezeigt, dass der Einbezug der Wissenschaft ins Krisenmanagement wichtig sei,
dass aber auch geklärt werden müsse, wie dieser Einbezug im Detail ausgestaltet
werden soll. Im Postulatsbericht wurden vier verschiedene Varianten für einen
verbesserten Einbezug geprüft. Dabei wurde die Option, ad-hoc-Gremien basierend
auf einem interdisziplinären wissenschaftlichen Netzwerk zu etablieren, aufgrund eines
Grundlagenberichts und der Rückmeldungen aus Wissenschaft und Bundesverwaltung
präferiert. Der Bundesrat beauftragte in der Folge die BK und das WBF mit der
Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlags dieser Option bis Ende 2023. Im
Umsetzungsvorschlag sollen insbesondere die Regeln und Prozesse für den Einbezug
von wissenschaftlichen ad-hoc-Gremien definiert werden. 33
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